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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen dauern leider noch an. Auch wenn in den 
Medien bereits sehr viel über Lockerungen diskutiert wird, so gibt es bisher keinerlei Beschlüsse der Bundes- 
oder der Landesregierungen, wann welche Einschränkungen wieder aufgehoben werden sollen. Derzeit sind 
die Meldungen noch sehr verwirrend und widersprüchlich. Sobald es wieder Neuigkeiten gibt, werden auch wir 
von der Gemeindeverwaltung Sie über unsere Medien informieren. Sie werden sowohl in unserem Mitteilungs-
blatt „donnerstags“ als auch auf unserer Internetseite darüber lesen können. 

Apropos Internetseite: diese wurde in den vergangen 14 Tagen neu gestaltet und ist jetzt deutlich anwender-
freundlicher. Schauen Sie bei Gelegenheit doch einfach auf unserer neuen Seite unter www.neuhausen-ob-eck.de 
vorbei. Für Anregungen und Hinweise sind wir jederzeit offen und dankbar. Wir wissen, dass die neue Seite noch 
nicht an jeder Ecke „rund“ läuft; bitte sehen Sie uns gewisse Startschwierigkeiten nach dem Relaunch nach. 

Herzliche Grüße - und bitte bleiben Sie gesund!

Ihr 
Hans-Jürgen Osswald
Bürgermeister
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
Montag, 20. April, 12.00 Uhr

Die wichtigsten Telefonnummern auf einen Blick

Bereitschaftsdienste
Sprechzeiten des Bürgermeisteramtes:
Montag bis Donnerstag 9.00 - 12.30 Uhr

Montag, Dienstag, Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr

Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Bürgermeisteramt 07467 9460-0
Fax 07467 9460-25
E-Mail info@neuhausen-ob-eck.de
Internet-Adresse www.neuhausen-ob-eck.de

Gemeindejugendreferent: Markus Sell 0172 4420199

Ortsvorsteher Günter Binder, Schwandorf 07777 1258

Ortsvorsteher Andreas König, Worndorf 07777 9369984

Homburghalle Neuhausen ob Eck 07467 709

Bürgersaal Schwandorf 07777 327

Bürgersaal Worndorf 07777 310

Bauhof 07467 412

Bücherei 07467 910020

Badenova (Gasversorgung) (Notdienst) 0800 2767767

Netze BW (Stromversorgung)  Service-Telefon  0800 3629 900 
Service-Störung  0800 3629 477 

Notruf, Polizei 110

Krankentransport 19222

Polizei Tuttlingen 07461 941-0

Polizei Mühlheim  07463 99610

Evangelisches Pfarramt Neuhausen ob Eck 07467 385

Katholisches Pfarramt Emmingen 07465 703

Katholisches Pfarramt Mühlheim 07463 354

Frauenhaus Tuttlingen  07461 2066

Ev. Sozialstation Tuttlingen 07461 73321

Giftnotruf 0761 192 40

Störungsstelle - Strom 0800 3629 477

Störungsstelle - Wasser (Wassermeister Schaz) 0162 2892093

Störungsstelle - Gas 0800 2767767

Nachbarschaftshilfe 07777 7593 
Einsatzleitung Karin Seifried 
E-Mail: karin.seifried@gmx.de

Phönix gemeinsam gegen sexuellen Mißbrauch 
Bahnhofstraße 11 78532 Tuttlingen  07461 770 550 
E-Mail: anlaufstelle@phoenix.tuttlingen.de 
Telefonische Sprechzeiten:  Mo 10 - 12 Uhr 
    Di 17 - 19 Uhr 
    Do    15 - 17 Uhr  
persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung 

Hospizgruppe Tuttlingen 
Einsatzleitung:  0713 8160160 
www.hospitzgruppe-tuttlingen.de

Telefonseelsorge 0800 1110111

Fachstelle  für Pflege und Senioren
Beratungs- und Netzwerkstelle
Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen 07461 926 4603
E-Mail: fps@landkreis-tuttlingen.de

Fachstelle Sucht 
Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen 07461 966 480
E-Mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de
Offene Sprechstunden
Mittwoch von 13:30 – 18:00 Uhr
Ansonsten Gespräche nach Vereinbarung

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen  
Bereitschaftsdienst  im Landkreis Tuttlingen   
Rettungsdienst, Feuerwehr: 112   

Hausärztlicher Notfalldienst: 116117

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an den Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechstundenzeiten:  
 Kostenfreie Rufnummer 116117 
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - 
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und 
Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter  0711 – 96589700 
oder docdirekt.de 
     

Klinikum Landkreis Tuttlingen - Gesundheitszentrum 
Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen 
Mo - Fr 18-22 Uhr
Sa, So und an FT 8-22 Uhr 

Kinderärztlicher Notfalldienst:  116 117 

Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117 

HNO Notfalldienst: 116 117   
VS: HNO Schwarzwald-Baar-Klinikum
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 
Sa, So und an FT 10-20 Uhr     

Zahnärztlicher Notfalldienst:   0180 3222555-20 

Apotheken-Notfalldienst  
Samstag, 18.04.2020 
Hubertus Apotheke in Tuttlingen, Bahnhofstraße 41, Tel.: 07461 3280  
Sonntag, 19.04.2020 
Nellenburg-Apotheke in Liptingen, Stockacher Straße 14/1, 
Tel.: 07465 9272-0
   
Tagesaktuelle Notdienst-Informationen erhalten Sie auf den Seiten der Landes-
apothekenkammer Baden-Württemberg: 
http:// lak-bw.notdienst-portal.de 
oder kostenfrei aus dem Festnetz: 0800 0022833 
 

Tierärztlicher Notfalldienst  
Samstag/Sonntag, 18./19.04.2020  
Drs. Heinemann, Trossingen, Heinz-Mecherlein-Straße 8, 
Tel.: 07425 21081   
Dr. Kettenacker, Meßkirch, Tel. 07575 9204 - 0
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KidCard-Anträge für das Schuljahr 2020/21 
  
Die KidCard ist die Mobilitäts-Flatrate mit Freizeitvorteilen für Schüler. 
Der Antrag auf die KidCard für das neuen Schuljahr 2020/21 kann ab sofort wie gewohnt 
über die jeweiligen Schulen gestellt werden. Bitte füllen Sie dazu das Formular „Antrag 
auf KidCard“ vollständig aus und versehen den Antrag mit einem aktuellen Passbild des 
Schülers/der Schülerin. Alternativ kann das aktuelle Passbild auch auf www.tuticket.de - 
Tickets - KidCard hochgeladen werden. Bitte beachten Sie, dass Anträge nur bearbeitet 
werden, wenn das Passbild aktuell und auf keinen Fall älter als 2 Jahre ist. Nur mit einem 
aktuellen Foto kann der Fahrer erkennen, ob Schüler und Karte zusammengehören. 
Wenn der Fahrer dies aufgrund eines veralteten Fotos nicht kann, kann der Schüler nicht befördert werden oder muss einen weiteren 
Fahrschein kaufen.  
Wichtig zur Kontaktaufnahme bei Unklarheiten und Fragen ist die Angabe einer E-Mail-Adresse oder einer Telefonnummer (Festnetz/ 
Mobil).  

In das Feld hinter dem gewünschten Beförderungsbeginn ist die Klassenstufe einzutragen, in welcher der Schüler/die Schülerin mit 
der KidCard fahren will. Der Starttermin muss folglich in der eingetragenen Klassenstufe liegen.  
Für die Abbuchung der Eigenanteile muss ein SEPA-Lastschriftmandat vorliegen. Bitte beachten Sie, dass der Kontoinhaber mindes-
tens 18 Jahre alt sein muss.  
Weicht der Besteller vom Inhaber der KidCard ab, wenn beispielweise Eltern die KidCard für ihr Kind beantragen, sind unterhalb des 
Unterschriftsfelds Angaben zum Besteller zu machen.  
In manchen Fällen - insbesondere bei kürzeren Strecken - lohnt sich der Preisvergleich zwischen KidCard und AboCard Schüler. Bitte 
prüfen Sie daher vor Bestellung der KidCard, ob eine AboCard Schüler in Ihrem Fall die günstigere Variante sein könnte. Berücksichti-
gen Sie: Eine AboCard verlängert sich automatisch und muss beim Wechsel rechtzeitig gekündigt werden, damit nicht parallel für die 
AboCard und die KidCard bezahlt werden muss. 
Die KidCard-Anträge sind in der jeweiligen Schule abzugeben (ggf. per Post) und werden nach dortiger Prüfung an das TUTicket-Kun-
denCenter weitergeleitet. Um sicherzustellen, dass die neuen KidCards rechtzeitig zum Ende des aktuellen Schuljahres in der Schule 
zur Ausgabe an die Schüler vorliegen, ist es erforderlich, dass die Anträge bis spätestens zum 20. April 2020 im TUTicket-KundenCen-
ter vorliegen.  
  
Das TUTicket-KundenCenter ist bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Bei Fragen steht Ihnen das TUTicket-Kunden-
Center zu den regulären Öffnungszeiten unter der Rufnummer 07461 926-3500 sowie via E-Mail unter info@tuticket.de gerne zur 
Verfügung. 

Grünschnittabgabe bei den dafür vorgesehenen Einrichtungen des Landkreises wieder möglich 
  
Der Landkreis Tuttlingen hat sich entschieden die Grünguthöfe unter bestimmten Voraussetzungen wieder zu öffnen. Ab Dienstag, 
dem 14. April 2020 haben die Grünguthöfe in Aldingen, Geisingen, Königsheim, Mühlheim, Spaichingen, Trossingen, Tuttlingen 
und Wehingen wie folgt geöffnet: 
 
Dienstag bis Freitag 9:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr  
Samstag 9:00 – 13:00 Uhr 
 
Diese erweiterten Öffnungszeiten, die nur für die Woche von Dienstag, 14. April 2020 bis Samstag, 18. April 2020 gelten, sollen dazu 
dienen, die Abgabe des bisher gesammelten Grünschnitts zeitlich großzügig zu verteilen. Ab Montag, 20. April 2020 gelten wieder 
die üblichen Öffnungszeiten. 
 
Folgende Hinweise sind von allen Bürgern, die Grünschnitt bringen, zu beachten:
•	 Die Besuche der Grünguthöfe sind auf das notwendige Minimum zu beschränken.
•	 Kommen Sie maximal zu zweit. Das Personal des Landkreises kann Ihnen beim Entladen nicht helfen.
•	 Die Anzahl der gleichzeitigen Anlieferer ist je nach Größe der Grünschnittsammelstelle begrenzt. Daher ist mit Wartezeiten 

zu rechnen. 
•	 Während der Wartezeit darf das Auto nicht verlassen werden.
•	 Sollten sich Rückstaus bis auf befahrene Straßen bilden, liefern Sie zu einem späteren Zeitpunkt den Grünschnitt an.
•	 Die Hygiene- und Abstandsregeln sind dringend einzuhalten.
   
Die Wertstoffhöfe bleiben zunächst weiterhin geschlossen. Sperrmüll kann wie bisher nach vorheriger Anmeldung abgeführt wer-
den. Die private Anlieferung von Bauschutt auf der Deponie Talheim wird voraussichtlich wieder ab dem 20. April 2020 möglich 
sein. 
  
Sobald sich Änderungen ergeben werden wir Sie über die Presse, unsere Internetseite ( www.abfall-tuttlingen.de ) und über unsere 
Abfall-APP ( www.abfallwecker.de ) informieren. 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften„Photovoltaik-Freiflächen- 
projekt Gemarkung Worndorf in Neuhausen ob Eck“ 
1.  Aufstellungsbeschluss § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)  
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen ob Eck hat am 08.10.2019 in öffentlicher Sitzung den Beschluss für die Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften „Photovoltaik-Freiflächenprojekt Gemarkung Worndorf in Neuhausen ob Eck“ 
beschlossen. 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die SolNet GmbH beabsichtigt, in Neuhausen ob Eck - Worndorf auf einer fertiggestellten Erdaushubdeponie eine Freiflächen-Photovoltaik-
anlagen zu errichten. Die Fläche unter und zwischen den Solarmodulen soll als artenreiches, standorttypisches, ungedüngtes Dauer-grün-
land bewirtschaftet werden.  Ziel und Zweck des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften „Photovoltaik-Freif-
lächenprojekt Gemarkung Worndorf in Neuhausen ob Eck“ ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für dieses Vorhaben zu schaffen 
und so eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung im Interesse des Klima,- Natur- und Umweltschutzes zu ermöglichen. 
Der Geltungsbereich liegt rund 1,5 km südlich des Ortsteils Worndorf bei Neuhausen ob Eck auf der ehemaligen Erdaushubdeponie „Tränken-
tal“ und nimmt eine Fläche von rund 1,37 ha ein. Das Gebiet ist größtenteils von landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben. Im südlichen 
Randbereich grenzen ein Feldweg und ein Waldstück an. 
  

Ziel und Zweck der Planung ist die Schaf-
fung der bauplanungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Entwicklung eines Solar-
parks. 
Die planungsrechtliche Voraussetzung zur 
Realisierung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes mit örtlichen Bauvorschrif-
ten „Photovoltaik-Freiflächenprojekt Ge-
markung Worndorf in Neuhausen ob Eck“ 
ist die Aufstellung eines qualifizierten Be-
bauungsplanes. 
 
2. Frühzeitige Beteiligung, 
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB  
Die Öffentlichkeit wird hiermit am Verfah-
ren zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan mit örtlichen Bauvorschriften „Pho-
tovoltaik-Freiflächenprojekt Gemarkung 
Worndorf in Neuhausen ob Eck“ gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB in Form einer öffentlichen Aus-
legung beteiligt. 
Der Geltungsbereich entspricht der Be-
schreibung unter Punkt 1. 

Die Planunterlagen in der Fassung für die frühzeitige Beteiligung werden im Rathaus der Gemeinde Neuhausen ob Eck, Rathausplatz 1, 78579 
Neuhausen ob Eck, Zimmer 1.07 in der Zeit vom 

23.04.2020 bis 28.05.2020 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt und Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
Aufgrund der aktuellen Situation der vorherrschenden Corona-Krise ist eine Einsicht im Rathaus nur nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung unter der Nummer +49 7467 94600 möglich. 
Gem. § 4a Abs. 4 BauGB sind die Unterlagen zum Bebauungsplan zudem auf der Homepage der Gemeinde Neuhausen ob Eck abrufbar. 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften „Photovoltaik-Freiflächenprojekt Gemarkung Worndorf 
in Neuhausen ob Eck“ umfasst:
•	 Titel, Bestandteile, Rechtsgrundlagen
•	 Satzungen
•	 Zeichnerischer Teil 
•	 Planungsrechtliche Festsetzungen, Hinweise
•	 Örtliche Bauvorschriften
•	 Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen und der örtlichen Bauvorschriften
•	 Umweltbericht
 
jeweils in der Fassung vom 10.03.2020 
Während der Auslegungsfrist können Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht werden. Sie können mündlich oder schriftlich mitge-
teilt oder zur Niederschrift gegeben werden. 
Darüber hinaus können Anregungen und Stellungnahmen auch in Form einer E-Mail an die folgende Adresse abgegeben werden: info@
neuhausen-ob-eck.de 
Da das Ergebnis der Behandlung der Anregungen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers erforderlich. Es wird darauf 
hingewiesen, dass abgegebene Stellungnahmen unter der Nennung des Namens öffentlich behandelt werden können. 
  
Gemeinde Neuhausen ob Eck, den 16.04.2020 
gez. 
Hans-Jürgen Osswald 
Bürgermeister  

Amtliche
Mitteilungen§
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Gemeinde Neuhausen ob Eck 
Landkreis Tuttlingen  

   
Haushaltssatzung  

der Gemeinde Neuhausen ob Eck  
für das Haushaltsjahr 2020 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
hat der Gemeinderat am 10. März 2020 die folgende Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen: 
  

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
  
Der Haushaltsplan wird festgesetzt   
1.  im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 
1.1  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 11.738.795  
1.2  Gesamtbetrag der ordentlichen 
 Aufwendungen von 12.591.691  
1.3  Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
 (Saldo aus 1.1 und 1.2) von - 852.896  
1.4  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0  
1.5  Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0  
1.6  Veranschlagtes Sonderergebnis 
 (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0  
1.7  Veranschlagtes Gesamtergebnis 
 (Summe aus 1.3 und 1.6) von - 852.896  
    
2.  im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen   
2.1   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
  Verwaltungstätigkeit von 11.062.020  
2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit von 11.274.740  
2.3  Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf
 des Ergebnishaushalts 
  (Saldo aus 2.1 und 2.2) von - 212.720  
2.4  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit von 1.656.000  
2.5  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit von 4.576.500  
2.6  Veranschlagter Finanzierungsmittel-
 überschuss /-bedarf aus 
 Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von - 2.920.500  
2.7  Veranschlagter Finanzierungsmittel-
 überschuss /-bedarf 
 (Saldo aus 2.3 und 2.6) von - 3.133.220  
2.8  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit von 2.930.000  
2.9  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit von - 110.200  
2.10  Veranschlagter Finanzierungsmittel-
 überschuss /-bedarf aus 
 Finanzierungstätigkeit 
 (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 2.819.800  
2.11  Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-
 mittelbestands, 
 Saldo des Finanzhaushalts 
 (Saldo aus 2.7 und 2.10) von - 313.420  
  

  § 2 Kreditermächtigung 
  
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investiti-
onen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
wird festgesetzt auf                                               2.930.000 EUR 

  § 3 Verpflichtungsermächtigungen 
  
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszah-
lungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 
wird festgesetzt auf 2.430.000 EUR 
  

§ 4 Kassenkredite 
  
Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR 
  
  
  
  

§ 5 Steuersätze 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 
1. für die Grundsteuer   
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
  (Grundsteuer A) auf  335 v. H.  
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  335 v. H.  
  der Steuermessbeträge; 
   
2. für die Gewerbesteuer auf  340 v. H.  
  der Steuermessbeträge. 
   
  

§ 6 Stellenplan  
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 ist Bestandteil dieser Sat-
zung 
  
Neuhausen ob Eck, 10. März 2020 

gezeichnet 
Hans-Jürgen Osswald 
Bürgermeister 
  

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Ge-
meinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde 
gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 27. März 
2020 vorgelegt. 

Das Landratsamt Tuttlingen hat mit Schreiben vom 3. April 2020 
(AZ: 55-902.41) die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat be-
schlossenen Haushaltssatzung bestätigt und die veranschlagten 
Kreditaufnahmen in Höhe von 2,93 Mio. Euro sowie von den Ver-
pflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,43 Mio. Euro den geneh-
migungspflichtigen Betrag in Höhe von 2,263 Mio. Euro genehmigt. 
Im Übrigen enthält die Haushaltssatzung keine genehmigungs-
pflichtigen Teile. 
  
Gemäß § 81 Abs. 4 GemO kann Jedermann die Haushaltssatzung und 
den Haushaltsplan in der Zeit von Freitag, 17. April 2020 bis Montag, 
27. April 2020 je einschließlich, während den üblichen Öffnungs-
zeiten im Rathaus, Rathausplatz 1, Zimmer 1.07, nach telefonischer 
Voranmeldung unter der Telefonnummer: 07467 9460 16, einsehen. 
  
Hinweis:  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) wird aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
Neuhausen ob Eck geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind. 
  
Das	Bürgermeisteramt 
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Bürgersprechstunde   
Die gewohnte Bürgersprechstunde entfällt 
bis auf weiteres. Sobald aufgrund der Coro-
na-Pandemie wieder Bürgersprechstunden 
angeboten werden können, erfahren Sie 
dies hier in Ihrem „donnerstags“. 
  

 
Müllabfuhr  

Entnehmen Sie die Abfalltermine bitte dem 
Abfallkalender des Landkreises, der Ihnen 
mit der Post zugestellt wurde. 
Weitere Exemplare liegen im Rathaus aus. 
Nutzen Sie den kostenlosen Erinnerungs-
service über die Müll-App und Sie werden 
automatisch an alle Müllabfuhrtermine er-
innert. Weitere Informationen unter www.
abfallwecker.de 
  
Bei Fragen rund um die Müllabfuhr, auch für 
Reklamationen über nicht abholte Müllge-
fäße oder beschädigte Müllgefäße wenden 
Sie sich bitte an die:     
Abfallberatung Landkreis Tuttlingen 
Tel.: 07461 926-3400 
www.abfall-tuttlingen.de 
  
Gebühren / Mülltonnenbestellung 
Buchstabe A – Ld 
Frau Schlicht, Tel. 07461 926-3439 
  
Buchstabe Le - Z 
Frau Kolb, Tel.: 07461 926-3438 
  

  
Ausweispflicht und Gültigkeit 
von Ausweisen  
Im Zuge der Pandemiebekämpfung haben 
viele Bürgerämter die Sprechzeiten redu-
ziert und darum gebeten, Behörden-Ange-
legenheiten wenn möglich online zu erle-
digen oder zu verschieben. Dies ist derzeit 
und bis auf Weiteres auch bei der Gemein-
deverwaltung Neuhausen ob Eck der Fall.  

Hier finden Sie Informationen für den Fall, 
dass Ihr alter Personalausweis oder Reise-
pass in den nächsten Wochen ablaufen soll-
te: Innerhalb Deutschlands können Sie sich - 
wie gewohnt - entweder mit einem gültigen 
Personalausweis oder mit einem gültigen 
Reisepass ausweisen. 

Ist Ihr Personalausweis und/oder Reisepass 
abgelaufen und steht Ihnen somit kein 
gültiges Identitätsdokument (Personalaus-
weis oder Reisepass) mehr zur Verfügung, 
benötigen Sie aber dringend ein gültiges 
Identitätsdokument, können Sie in jedem 
geöffneten Bürgeramt ein neues Dokument 
beantragen und - nach Herstellung/Liefe-
rung durch den Hersteller - dort abholen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Un-
zuständigkeitszuschlag (Personalausweis: 
13,00 €; Reisepass: doppelte Gebühr) anfällt. 
Hat die Behörde an Ihrem Wohnsitz - neben 
der Reduzierung des Publikumsverkehrs – 
aufgrund des Infektionsschutzes auch die 
büromäßige Bearbeitung komplett ein-

gestellt, können auch bei unzuständigen, 
geöffneten Bürgerämtern Anträge auf Aus-
stellung von Personalausweis und Reisepass 
nicht bearbeitet werden. 

Sollte Ihr Reisepass in den nächsten Wochen 
ablaufen, reicht für Länder der Europäischen 
Union sowie Andorra, Bosnien und Herze-
gowina, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, 
San Marino, Schweiz, Türkei und Vatikan 
auch ein gültiger Personalausweis als Rei-
sedokument aus. Deutschland hat mit eini-
gen Europäischen Staaten vereinbart, dass 
deutsche Reisedokumente bis zu einem 
Jahr nach Ablauf der Gültigkeit grundsätz-
lich als Identitätsnachweis anerkannt wer-
den sollten. Zu diesen Ländern zählen unter 
anderem Belgien, Frankreich, Griechenland, 
Italien, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, die 
Niederlande, Österreich, Schweiz, Slowe-
nien. Nähere Einzelheiten können Sie auch 
unter dem regelmäßig aktualisierten Link 
unter https://www.personalausweisportal.
de/DE/Home/_functions/Buehne/buehne_
text.html abrufen. 

Eine Reisegarantie ist mit diesem europäi-
schen Abkommen jedoch nicht verbunden. 
Um etwaige Schwierigkeiten bei der Reise 
mit abgelaufenen Dokumenten zu vermei-
den, wird daher empfohlen, nur mit gülti-
gen Dokumenten zu reisen. 

Da derzeit eine Vielzahl von Staaten Ein-
reisebeschränkungen erlassen haben, 
sollten Sie generell nur zwingend erfor-
derliche Reisen antreten und sich vor An-
tritt der Reise über die aktuell gültigen 
Einreisebestimmungen des Ziellandes 
informieren. 

Setzen Sie sich bei entsprechendem Be-
darf für ein Ausweisdokument telefo-
nisch oder per E-Mail mit uns in Verbin-
dung: Tel. 07467/9460-0 oder
 info@neuhausen-ob-eck.de 
  
  
 

Amtliche Mitteilungen  
Neuhausen ob Eck

Freiwillige Feuerwehr
Absage Schrottsammlung 
Samstag 18.04.2020 
Unsere diesjährige Schrottsammlung, wel-
che für Samstag 18.04.2020 geplant war, 
müssen wir aufgrund der Corona Pandemie 
auf unbestimmte Zeit verschieben. Wir infor-
mieren, sobald ein neuer Termin feststeht.   
  
Mit freundlichen Grüßen 
Abt. Kdt. Bastian Lepschy 
   
 
 

  Unsere Jubilare

Am Sonntag, 12. April 2020 
wir gratulieren Herrn Walter Lang, 
Tanningerstraße 14, 
nachträglich zu seinem 80. Geburtstag 

Amtliche Mitteilungen 
Schwandorf

  Unsere Jubilare

Am Donnertag, 9. April 2020 
wir gratulieren Frau Herta Rauhut, 
Unterer Winkel 4, 
nachträglich zu ihrem 85. Geburtstag 
  
Am Samstag, 11. April 2020 
wir gratulieren Frau Regina Klotz, 
Volkertsweiler 6, 
nachträglich zu ihrem 70. Geburtstag 
  
Am Samstag, 11. April 2020 
wir gratulieren Frau Dorle Breinlinger, 
Breitenstraße 24, 
nachträglich zu ihrem 85 Geburtstag 
  
Am Montag, 20. April 2020 
gratulieren wir Herrn Klaus Binder, 
Unterschwandorf 27, 
zu seinem 70. Geburtstag 
 
 
 

Amtliche Mitteilungen 
Worndorf

  Unsere Jubilare

Am Mittwoch, 1. April 2020 
wir gratulieren Frau Hannelore Kissner, 
Bundesstraße 9 B, 
nachträglich zu ihrem 75. Geburtstag 
  
 
 

Nichtamtliche
Mitteilungen und Infos

Neuhausen ob Eck

Evangelische Eckstein-Kir-
chengemeinde Neuhausen ob 
Eck und Emmingen-Liptingen
Aufgrund des Corona-Virus setzen wir in der 
Evangelischen Eckstein-Kirchengemeinde in 
Neuhausen ob Eck und in Emmingen-Liptin-
gen bis auf weiteres sämtliche Gottesdiens-
te, Kindergottesdienste, Gruppen und Kreise 
aus. 
Der Konfirmandenunterricht findet eben-
falls nicht statt. 
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Vor-
sichtsmaßnahmen. 
  
Bitte beachten Sie:  
Während der Vakatur übernehmen die Pfar-
rerinnen und Pfarrer aus dem Umland die 
Kasualvertretungen (insbesondere Beerdi-
gungen).  
Wenn es um Beerdigungen geht, wenden 
Sie sich bitte in der Zeit vom: 

06.04.2020 – 19.04.2020 an die Pfarrer-
schaft in Tuttlingen und Tuttlingen Umland 
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unter den Nummern 07461/12863 und 
07461/927522. 
20.04.2020 – 03.05.2020 an Pfarrerin Bau-
er-Gerold in Immendingen unter der Num-
mer 07462/1308 
  
Das Pfarramt ist derzeit für den Publikums-
verkehr geschlossen. 
Sie können telefonisch, per Fax oder per 
EMail Kontakt zu uns aufnehmen 
Telefon 07467/385; Fax 07467/530, 
E-Mail: 
gemeindebuero.neuhausenoe@t-online.de 
   
 
Katholische Kirchengemeinde
2. Sonntag der Osterzeit Ev: Joh 20,19–31 
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,
liebe Kinder! 
Eine Woche nach dem Hochfest der Aufer-
stehung unseres Herrn feiert die Kirche den 
Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit; den 
Weißen Sonntag. Dieser Sonntag wurde im 
Rahmen der Heiligsprechung von Schwes-
ter Faustyna (eine polnische Ordensschwes-
ter und Mystikerin) am 30. April 2000 von 
Papst Johannes Paul II. als Fest für die ganze 
katholische Kirche eingeführt. Wiederholt 
erschien Jesus Schwester Faustyna und trug 
ihr eine Botschaft auf, das Fest des Barmher-
zigkeitssonntags einzusetzen. Diese Einge-
bungen notierte sie in ihren Tagebüchern. 
Der Kern dieser Botschaft lautet: „Meine 
Tochter, verkünde der ganzen Welt meine 
Barmherzigkeit! Ich wünsche, dass das Fest 
meiner Barmherzigkeit eine Zuflucht werde 
für alle Seelen, insbesondere für die armen 
Sünder. ...“ (cfr. Tagebuch der Schwester 
Faustyna Kowalska 965). 
Es geht darum, Gottes Barmherzigkeit, die 
für alle offen ist, wieder erkennbar zu ma-
chen und somit die Menschen aufzufordern, 
diese Gelegenheit zu ihrem Heil zu nutzen. 
Dazu sind die Gläubigen eingeladen, in Vor-
bereitung auf diesen Tag die heilige Beichte 
und an dem Tag die Kommunion zu emp-
fangen. Wer diese Aufgabe erfüllt, empfängt 
die Vergebung seiner Sünden und den Erlass 
aller Sündenstrafen, die sie zur Sühne hätten 
erleiden müssen. Laut der Botschaft der Er-
scheinung des Herrn an Schwester Faustyna, 
ist der Barmherzigkeitssonntag ein Tag be-
sonderer Gnade Gottes. Alle, die diesen Tag 
besonders verehren, werden die Übergröße 
der Barmherzigkeit Gottes erfahren. Um sich 
gut auf diesen Tag vorzubereiten, bietet die 
Kirche ihren Gläubigen eine Novene an: von 
Karfreitag bis zum Sonntag der göttlichen 
Barmherzigkeit. 
Das Evangelium des Barmherzigkeitssonn-
tags berichtet uns von der Erscheinung des 
auferstandenen Herrn zuerst vor seinen ver-
ängstigten und von der Welt abgeschlosse-
nen Jüngern und dann acht Tage darauf vor 
dem ungläubigen Thomas. In Anbetracht 
dieses Evangeliums fragen wir uns vielleicht: 
Was hat das mit der Barmherzigkeit zu tun? 
Die Erscheinung des auferstandenen Herrn 
bewirkt zuerst einen Aufbruch aus der Isola-
tion und Angst. Als der Herr ihnen erschien, 
zeigte er ihnen seine Hände und Seite. Da-
mit wollte er einen Bezug zwischen dem 
Auferstandenen und dem Gekreuzigten 
herstellen. Der irdische Jesus, den die Jün-

ger gekannt haben, ist jetzt verklärt. Mit der 
Begrüßung „Friede sei mit euch“, schenkt er 
den Jüngern den Frieden, der ihre Angst in 
Freude verwandelt. In der freudigen Über-
zeugung sendet er sie hinaus, so wie der 
Vater ihn gesandt hat, sein lebensspenden-
des Heilswerk fortzusetzen. Er gibt ihnen die 
Gabe des Geistes und beauftragt sie, Sün-
den zu vergeben. Hier erkennen wir Gottes 
Barmherzigkeit, die den Sündern erwiesen 
wird. Jesus ist gekommen, um Sünder zu 
berufen. Die Verbindung zwischen diesem 
Evangelium und dem Sonntag der göttli-
chen Barmherzigkeit wird deutlich. Noch 
deutlicher wird die göttliche Barmherzigkeit 
in der Begegnung Jesu mit dem „ungläubi-
gen“ Thomas. Jesus trägt Thomas seinen Un-
glauben nicht nach. Durch seine Barmher-
zigkeit gewährt er ihm noch eine Chance. 
Er gibt ihn nicht auf, sondern erscheint ihm 
acht Tage später in der Anwesenheit seiner 
Jünger. D. h. er vergibt ihm seinen Unglau-
ben und erweist ihm somit seine Barmher-
zigkeit. 
Das Bild der verschlossenen Türen und der 
Angst gleicht unseren Umständen in dieser 
Zeit der Corona-Pandemie. So wie die Jün-
ger damals durch den Tod Jesu verzweifelt 
waren, so verzweifeln wir auch heute. Unse-
re Welt ist auf den Kopf gestellt, nichts ist so, 
wie wir es gewohnt sind. Wie lange hält die-
se Lage an? Lohnt es sich, unser Vertrauen 
auf Gott zu setzen? - sind vielleicht unsere 
Fragen. Gewiss, der heutige Jesus ist dersel-
be, gestern und in Zukunft. Deshalb soll uns 
der Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit 
wieder Freude, Mut und Kraft schenken, 
Gott unendlich zu vertrauen. Es ist mensch-
lich, dass wir zweifeln, wenn wir überfordert 
sind. Gott trägt es uns nicht nach. Er ist be-
reit, uns seine Barmherzigkeit zu erweisen. 
Wir dürfen wie Thomas zu ihm rufen: „Mein 
Herr und mein Gott“, dann wendet er uns 
seine Barmherzigkeit, sein Heil zu. Auch 
Thomas blieb nicht verstockt in Unglauben. 
Er erkannte seinen Gott und seinen Herrn. 
Glauben wir fest daran, dass Gott auch uns 
seine Barmherzigkeit erweisen wird. Nicht 
das Elend wird unsere Welt regieren, son-
dern Christus, unser auferstandener Herr. Er 
wird unsere Not lindern. Suchen wir seine 
Barmherzigkeit und leben wir diese göttli-
che Barmherzigkeit unter uns.  
Unendlich danke ich allen Menschen guten 
Herzens, die in dieser Zeit der Krise ihr Leben 
riskieren, um anderen zu helfen. Das ist ein 
Zeichen der göttlichen Barmherzigkeit. Be-
ten wir darum, dass viele Menschen sich zu 
Gott bekehren und dass die Barmherzigkeit 
weiter gelebt wird.  Amen. 

Gebet:  
Gott unser Vater, durch deine übergroße Lie-
be hast du uns deinen Sohn gesandt. Dei-
nem Willen und um unseres Heiles willen, 
nahm er den Tod auf sich. Du hast ihn der 
Macht des Todes entrissen. Lass uns durch 
unsere Verbindung mit ihm durch das Sak-
rament der heiligen Taufe gestärkt und im 
Vertrauen auf deine Barmherzigkeit deine 
Güte preisen. Lass uns immer tiefer erken-
nen, wie heilig das Band der Taufe ist, das 
uns gereinigt hat, wie mächtig dein Geist, 
aus dem wir wieder geboren sind, und wie 
kostbar das Blut, durch das wir gestärkt sind. 
Das erbitten wir durch ihn, Christus unseren 

Herrn. 

Bittgebet:  
Herr unser Gott, du schenkst uns Gnade 
ohne Ende. Lass uns immer die Quelle deine 
Barmherzigkeit suchen. Lehre uns barmher-
zig zu sein, wie du Vater, barmherzig bist. 
Gewähre allen, die dich suchen, dein Heil 
und befreie uns aus jeder Not. 

Segensworte:  
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Va-
ter und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
komme über uns, über unsere Familie und 
über unser Land.  
Amen. 
Für unsere SE-Donau-Heuberg Ihr Pfarrer Jo-
seph Mujuni 

Bitte beachten  
Die Glocken zum gemeinsamen Gebet läu-
ten in unserer SE nun um 19.30 Uhr. 

Gedanken und Gebet zum Anzünden ei-
ner Kerze 
Kerzen selber können nicht beten, aber sie 
können auf das Gebet einstimmen.
In unterschiedlicher Weise begleiten sie uns 
durch das Leben. 
Jede Kerze ist ein Widerschein jenes Lichtes, 
das damals in Bethlehem in die Finsternis 
unserer Welt gekommen ist. Wie das Licht 
der Kerzen das Dunkel erhellt, möge auch 
unser Dasein hell werden durch das Leben 
Jesu, das uns Botschaft für unser Leben ist.
Die Kerze erinnert uns an die Taufe, den 
Beginn unseres Weges mit Christus, und an 
unsere Berufung zum wahrhaftigen, zum 
ewigen Leben.
Mögen Sie immer mehr von jener Bedeu-
tung erfahren, die das Licht in Ihrem eige-
nen Leben hat.
Gott, ich zünde eine Kerze an. Mit diesem 
Licht möchte ich dir einen Augenblick 
schenken. Vielleicht weiß ich gar nicht so 
recht, was ich beten soll.
Diese Kerze spiegelt mir deine Gegenwart. 
Sie möge ein Licht sein, durch das Du mich 
erleuchtest in meinen Schwierigkeiten und 
meinen Entscheidungen.
Sie möge ein Feuer sein, durch das Du in mir 
alles Unheile verbrennst, damit Gutes und 
Neues daraus erstehen kann.
Sie möge eine Flamme sein, die in mir 
brennt, durch die Du mein Herz erwärmst 
und mich lieben lehrst.
Gott, ich selbst kann nicht allzu lange ver-
weilen. Hilf mir, mein Gebet in meinem Tun 
und Sein am heutigen Tag fortzusetzen und 
innerlich mit dir verbunden zu bleiben.
Lass mich deine Wärme spüren und anderen 
zum Licht werden.
Gott, vor mir steht eine Kerze.
Sie brennt unruhig, bald mit kleiner, bald mit 
großer Flamme.
Gott, auch ich bin oft unruhig. Möge ich ru-
hig werden in Dir.
Sie spendet mir Licht und Wärme.
Gott, möge auch ich zu einem Licht für die 
Welt werden.
Die Kerze nimmt ab, sie verzehrt sich in ih-
rem Dienst.
Gott, möge auch ich zu einem dienenden 
Menschen werden.
Mit dieser Kerze kann ich andere Kerzen ent-
zünden.
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Gott, möge auch ich dazu beitragen, dass 
andere zu leuchten beginnen.  
Herr,
die vielen kleinen und großen Lichter in 
dieser Zeit verstärken in mir die Sehnsucht 
nach dem, was mein Leben hell macht. 
Die vielen guten Wünsche in dieser Zeit 
verstärken in mir die Sehnsucht nach ei-
nem friedlichen Miteinander in der Welt. 
Du Gott bist das Licht, das nicht vergeht. 
Du schenkst Gemeinschaft und Frieden, der 
hält. Ich sehne mich nach dir. 
Neue Rahmenbedingungen des Landes 
für Beisetzungen und damit auch für die 
kirchliche Begräbnisfeier 
In einer Verordnung hat das Land Ba-
den-Württemberg die zulässige Zahl von 
teilnehmenden Personen bei Beisetzungen 
neu festgelegt:
Erd- und Urnenbestattungen finden nur 
noch im Freien statt. Gottesdienste aus An-
lass eines Trauerfalls sind nicht möglich. 
Weihwasserkessel mit den Sprengern sind 
nicht gestattet. Der Teilnehmerkreis bei der 
Beerdigung ist auf 5 Personen sowie den 
engsten Familienkreis*1 beschränkt.  
*1 Engster Familienkreis: 
a) in gerader Linie verwandt, wie beispiels-
weise Eltern, Großeltern, Kinder und Enkel-
kinder oder
b) in häuslicher Gemeinschaft miteinander 
leben sowie deren Ehegatten, Lebenspart-
nerinnen oder Lebenspartner oder Partner-
innen und Partner.
Der oder die Geistliche bzw. Trauerredner 
oder Trauerrednerin ist auf den teilneh-
menden Personenkreis nicht anzurechnen. 
Bestatter und weitere Helfer sind ebenso 
nicht anzurechnen, wenn sie mit der Trauer-
gemeinde nicht in Kontakt stehen. 
Diese Änderung wird im Vergleich zur bisher 
gültigen Regelung in vielen Fällen einen grö-
ßeren Kreis von Teilnehmenden ermöglichen. 
Über die Teilnehmer ist eine Teilnehmerlis-
te zu führen, welche mindestens 8 Wochen 
aufzubewahren ist, falls später Infektions-
ketten bekannt werden sollten. 
Bei der Todesanzeige darf ein Termin für die 
Beerdigung nicht genannt werden.  
Bitte verzichten Sie bei der Beerdigung auf 
körperlichen Kontakt wie z.B. Umarmungen, 
Hände schütteln usw. Es ist zwischen allen 
Teilnehmern an der Beerdigung ein Min-
dest-abstand von 1,50 m einzuhalten. Aus-
nahmen vom Mindestabstand sind nur bei 
hilfe-bedürftigen Personen zulässig. 
Nach Abschluss der Beerdigung bitten wir 
Sie und die Trauergäste die Beerdigungs-ge-
sellschaft schnell aufzulösen. Die gesamte 
Beisetzung mit Grabgang ist auf eine Zeit 
von max. 30 Minuten zu beschränken. 
Kollekten 
Da im Moment keine Gottesdienste gefeiert 
werden können, entfällt für viele Projek-
te eine wichtige Einnahmequelle. Falls Sie 
dennoch mit Ihrem Opfer diese Organisati-
onen / Projekte unterstützen möchten, kön-
nen Sie gerne eine Überweisung tätigen. 
Sie können Ihre Spende an die Kath. Kirchen-
gemeinde Mühlheim überweisen und wir 
leiten die Gelder weiten oder Sie überwei-
sen direkt an das entsprechende Hilfswerk. 
Wenn Sie Ihre Spende an die Kath. Kirchen-
gemeinde Mühlheim überweisen, geben Sie 
bitte unter Betreff die jeweilige Kollekte an, 

damit wir Ihr Geld korrekt zuordnen können. 
Gerne können Sie alternativ auch einen Um-
schlag im Briefkasten des Pfarrbüros einwer-
fen. 
Kath. Kirchengemeinde Mühlheim
IBAN DE52 6435 0070 0000 7001 11
Betreff: Kollekte .......... (+ event. Name und 
Anschrift) 
Sollten Sie eine Spendenbescheinigung be-
nötigen, bitte nach dem Betreff noch Name 
und Anschrift mitteilen. 
29. März (5. Fastensonntag): 
Misereor Kollekte 
Die Misereor-Fastenaktion 2020 wird un-
ter dem Leitwort „Gib Frieden!“ stehen und 
nimmt unter der Friedensperspektive die 
Lebenssituation der Menschen in Syrien und 
im Libanon in den Blick 
Spendenkonto Misereor-Kollekte
Pax-Bank – IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10 
05. April (Palmsonntag): 
Kollekte für das Heilige Land 
Unterstützung der Christen und kirchlichen 
Einrichtungen im Heiligen Land und im Na-
hen Osten. Förderung und Intensivierung 
sozialer und pastoraler Arbeit und Initiati-
ven. Motto: „Gemeinsam den Christen im 
Heiligen Land eine Zukunft geben“. 
Spendenkonto Deutscher Verein vom Heili-
gen Land:
Pax-Bank – IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 10 
12./13. April (Ostersonntag/Ostermon-
tag): Bischof-Moser-Kollekte 
„Damit Glaube neu zündet“. Förderung von 
Personalkosten in pastoralen Projekten auf 
Diözesan-, Dekanats- und Gemeindeebene. 
Spendenkonto Bischof-Moser-Stiftung:
BW-Bank – IBAN: DE90 6005 0101 0001 1155 85 
Wochendienst bei Beerdigungen und 
Trauerfeiern: 
Von Dienstag, 14.04.2020 bis Samstag, 
18.04.2020: 
Pfarrer Joseph, Pfarramt Mühlheim, 
Tel. 07463/354 
Von Dienstag, 21.04.2020 bis Samstag, 
25.04.2020: 
Pfarrer Joseph, Pfarramt Mühlheim, Tel. 
07463/354 
Zur Info! 
Das Pfarramt ist weiterhin besetzt. Wir weisen 
jedoch darauf hin, dass nur telefonisch   oder 
via E-Mail Kontakt aufgenommen werden 
soll. 
Gottesdienste im Fernsehen oder Internet 
Im Fernsehen   haben Sie die Möglichkeit, 
Gottesdienste mitzufeiern. Es gibt dazu in-
zwischen eine Vielzahl von Angeboten. Die 
ARD und ihre Regionalprogramme strahlen 
sonntags zu  unterschiedlichen Zeiten eine 
ganze Reihe von Gottesdiensten aus, KTV 
überträgt täglich Gottesdienste.  
Wer einen Internetzugang hat, findet dort 
noch mehr Angebote. Unter anderem auch 
auf der Homepage unserer Diözese (www.
drs.de) Auch das Abendgebet der Gemein-
schaft von Taizè wird jeden Abend um 20.30 
Uhr live übertragen.  
Folgende Internetadressen sind hier eine 
gute Möglichkeit:
Homepage unserer Diözese Rotten-
burg-Stuttgart:  www.drs.de 
www.ewtn.de/livestream täglich mehrere 
Messen: 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 11:30 Uhr, 18:30 
Uhr siehe Programm, Sonntags: 7 Uhr, 10 
Uhr, 18:30 Uhr 

www.ewtn.de/programm 
www.stift-heiligenkreuz.org 
www.maria-laach.de/te-deum/ 
www.liturgie.ch 
Radio: www.horeb.org/ 
www.horeb.org/programm/ 
http://www.radio-neckarburg.de/
 www.antenne1-neckarburg.de 
 
Kath. Pfarramt, Ettenbergstr. 4, 
78570 Mühlheim/Donau 
Öffnungszeiten: 
Mo., Di. und Do. von 08.30 Uhr - 11.30 Uhr, 
am Do. von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Tel. 07463/354, Mail:
 StMariaMagdalena.Muehlheim@drs.de 
Homepage: www.se-donau-heuberg.de 
Kath. Kirchenpflege: Tel. 07463/990340; 
Mail: kath-kipfl@web.de 
Kath. Gemeindehaus, Hausm.: 
Tel. 07463/1232 oder 07463/57798 
    
 

 Schwandorf

Schrottcontainer am Sport-
platz 
Immer wieder stellen wir fest, dass nicht für 
den Schrott zugelassene Teile entsorgt wer-
den.So wurden kürzlich Altreifen und eine 
Gefriertruhe abgeladen. Gefriertruhen ent-
halten Schadstoffe und müssen beim Land-
ratsamt angemeldet werden.Wir bitten, 
die Gefriertruhe wieder abzuholen, sonst 
kommt es zur Anzeige. 
Wir bitten die Bevölkerung, nur Alteisen in 
den Container zu werfen, ansonsten sehen 
wir uns gezwungen, den Container nicht 
mehr aufstellen zu lassen. 
Bitte um Beachtung !! 
   
 

Kultur-
Nachrichten

#EhrenGastHaus jetzt in ganz 
Schwarzwald-Baar-Heuberg  

Gäste können 
Restaurant mit Gut-
schein helfen  
Bündnis  weitet Idee   
der Donaubergland  
Marketing und Tou-
rismus  GmbH aus   
Landkreise Rottweil, 
Tuttlingen, Schwarz-

wald-Baar. Die Coronakrise trifft die Gastrono-
mie besonders hart. Deshalb weitet die Wirt-
schaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg 
die Aktion von Donaubergland Tourismus auf 
die ganze Region aus.   
Restaurants unterstützen, damit sie über-
leben   
Viele Betriebe sehen sich derzeit in ihrer 

FC  Schwandorf/ 
Worndorf/ 
Neuhausen
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Existenz bedroht. Einkommensausfälle und 
Stornierungen gehen schnell ans Einge-
machte. Alle Gaumenfreunde, die nach der 
Krise noch in ihrem Lieblingsrestaurant ein-
kehren möchten, können einen kleinen Bei-
trag dazu leisten.   

Gutschein  jetzt  verschenken  - später ge-
nießen   
Wie funktioniert‘s? Jeder, der selbst gerne 
leckeres Essen genießt oder verschenken 
möchte, 	  kann jetzt einen Gutschein im 
Wert von 50 Euro per Mail oder Telefon bei 
seinem Lieblingsgastgeber bestellen. Das 
Gasthaus sendet den Gutschein zu.  
Irgendwann später reservieren die Ehren-
Gäste in ihrem Lieblingsgasthaus Plätze, 
genießen eine schöne Einkehr und lassen 
es sich gut gehen. So können die „Ehrengäs-
te“ dazu beitragen, die Gasthäuser in dieser 
schwierigen Zeit zu erhalten.   
Auf www.wifoeg-sbh.de/ehrengasthaus/ 
finden Gaumenfreunde ihre EhrenGastHäu-
ser.  

#EhrenGastHaus  in den Landkreisen 
Rottweil, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar   
“Die Aktion #EhrenGastHaus der Donau-
bergland GmbH finden wir toll. Deshalb 
weiten wir die Aktion auf ganz Schwarz-
wald-Baar-Heuberg aus. So können die 
Menschen mit ihren Lieblings-Gastronomin-
nen und ~Gastronomen solidarisch sein”, 
meint Geschäftsführerin der regionalen 
Wirtschaftsförderung Henriette Stanley.   

 Michael Steiger, Vorsitzender des Touris-
musauschusses der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heu-
berg, ist überzeugt: „Die Aktion hat bereits 
großartige Erfolge im Landkreis Tuttlingen 
erzielt. Sie zeigt, dass unsere heimische Gas-
tronomie von ihren Gästen auch in dieser 
schwierigen Zeit aktiv unterstützt wird. Ein 
positives Signal für die Branche!“  

 „In diesen Zeiten sind wir froh über jedmög-
liche Hilfe für die Gastronomie,“ so auch Rai-
ner Gaiselmann, Erster Vorsitzender der De-
hoga Kreis Rottweil. In seinem Landkreis hat 
er die Aktion den Dehoga-Betrieben schon 
zugeleitet.  

Seit März läuft die Aktion im Landkreis 
Tuttlingen, dem Donaubergland und der 
Schwäbischen Alb. Nun binden regionale 
Wirtschaftsförderung, Dehoga und IHK auch 
Betriebe der Region Schwarzwald-Baar-Heu-
berg ein.  

Gasthäuser können aufspringen  
Gastronominnen und Gastronomen, die 
mitmachen möchten, können das unkom-
pliziert tun. Sie senden Name, Ort, Telefon 
und idealerweise ein Bild des Restaurants an 
crispo@wifoeg-sbh.de. 

Das Ganze ist kostenfrei.  

Auf Facebook, Instagram und mit weiteren 
Maßnahmen begleitet die Wirtschaftsförde-
rung die Aktion und bringt weitere Akteure 
zusammen. Dehoga und IHK bewerben #Eh-
renGastHaus bei rund 2.000 Betrieben.   

Liefer- und Abstands-Kampagne  sowie   
Beratung nutzen   
Gasthäuser können außerdem kostenfreie 
“Wir liefern”-Plakate nutzen und sich auf 
www.wifoeg-sbh.de/wirliefern listen lassen. 
Wer Essen „to go“ anbietet, erhält Abstands-
aufkleber bei der regionalen Wirtschaftsför-
derung. Zu Finanz- und sonstigen Fragen 
berät die Wirtschaftsförderung zudem Res-
taurantbetreiber. Wenden können sich die-
se an info@wifoeg-sbh.de oder 07721 697 
325-0. Auf www.wifoeg-sbh.de/coronavirus 
finden sie Hilfreiches.   

Zum Hintergrund:   
Die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar 
- Heuberg sitzt in Villingen-Schwenningen. 
Hinter ihr stehen 24 Gesellschafter, darun-
ter vor allem Städte und Gemeinden, die 
drei Landkreise Rottweil, Tuttlingen und 
der Schwarzwald-Baar-Kreis, der Regional-
verband Schwarzwald-Baar-Heuberg, die 
IHK SBH und Handwerkskammer Konstanz. 
Geschäftsführerin ist Henriette Stanley, Auf-
sichtsratsvorsitzender Oberbürgermeister 
Jürgen Roth. Die Wirtschaftsförderung ver-
netzt regionale Unternehmen, bewirbt die 
Region nach außen, vermarktet Gewerbeflä-
chen und möchte die regionale Zusammen-
arbeit und Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.   
  

Jetzt	Gutschein	über	50	Euro	kaufen	und	später	
genießen.	Das	#EhrenGastHaus	gibt	es	jetzt	in	ganz	
Schwarzwald-Baar-Heuberg.
Quelle: Donaubergland GmbH  
 

 
 

Interessantes
und Wissenswertes

Nettes aus der Natur 
Wildbienen – Unterschätzte Vielfalt 

Hätten Sie es gewusst? Über 550 verschie-
dene Bienenarten gibt es in Deutschland. 
Doch wenn wir im Alltag von Bienen re-
den, dreht es sich meist nur um die eine: 
die Honigbiene. Dabei ist die Vielfalt an 
Wildbienen von enormer Bedeutung für 
unsere Ökosysteme. 

Die Wildbienen könnten dabei kaum un-
terschiedlicher sein. Das Spektrum reicht 
von 3 mm Winzlingen wie der Sand-Step-
penbiene bis hin zur 3 cm großen Blauen 
Holzbiene. Im Gegensatz zur Honigbiene 
leben die meisten Wildbienenarten solitär, 
d. h. nicht in einem großen Volk, sondern 
als Einzelgänger. Ein Bienenweibchen legt 
ohne die Hilfe von Artgenossen ein Nest 
an, in dem sich der Nachwuchs entwickelt. 
Dabei wird pro abgelegtem Ei eine eigene 
Brutzelle in mühlevoller Arbeit errichtet 
und mit einem Nahrungsvorrat aus Pollen 
und Nektar ausgestattet. Diese Lebens-
weise hat auch für uns Menschen einen 
angenehmen Vorteil: solitär lebende Wild-
bienen verteidigen ihre Nester nicht, wes-
halb sie sich ohne die Gefahr von Stichen 
beobachten lassen. 

Viele Wildbienen sind absolute Fein-
schmecker. Sie haben sich auf eine oder 
wenige Pflanzenarten spezialisiert, die 
sie als Nahrungsgrundlage benötigen. 
Fehlt diese Pflanze, so kann die Art nicht 
vorkommen. Manche Arten sind auch bei 
der Errichtung ihrer Brutzellen wählerisch. 
So hat die Garten-Wollbiene ihren Namen 
nicht von ungefähr: Sie kleidet die Brutzel-
len mit wolligen Pflanzenhaaren aus, die 
beispielsweise von Stängeln des Wollzi-
ests abgeschabt werden. Zusätzlich wird 
das Drüsensekret von z. B. Habichtskraut 
gesammelt, um die Wollverkleidung zu 
imprägnieren. Ganz schön fürsorglich, so 
eine kleine Biene. 

Allen Wildbienen gemein ist ihre unschätz-
bare Bedeutung für die Bestäubung von 
Pflanzen. Auch die weniger spezialisierten 
Wildbienenarten unterschieden sich in 
ihrer Bestäubungsweise und bevorzugen 
z. B. unterschiedliche Kronenbereiche. Je 
mehr verschiedene Arten beteiligt sind, 
desto besser ist daher der Bestäubungs-
erfolg. Dies zeigt sich auch im zeitigen 
Frühjahr zur Obstbaumblüte. Während Ho-
nigbienen erst bei Temperaturen über 10 
°C richtig aktiv werden, sind viele Wildbie-
nen auch an kühlen Tagen unterwegs und 
sorgen so dafür, dass wir im Sommer und 
Herbst reichlich Früchte ernten können. 
Übrigens gehören auch Hummeln zu den 
Wildbienen. Sie sind im Frühjahr meist die 
ersten Vertreter, die uns ins Auge fallen. 

Es lohnt sich also, unsere Wildbienen zu 
unterstützen. Die bekannteste Möglich-
keit ist das Anbieten von Nistgelegenhei-
ten in Form von umgangssprachlichen 
Insektenhotels. Vor allem Bohrlöcher in 
Laubholz und angebotene Schilf- oder 
Bambusröhrchen werden tatsächlich ger-
ne angenommen. Allerdings lassen sich 
damit nur bestimmte Arten fördern, die 
meisten Wildbienen nisten im Boden. 

Noch wichtiger ist daher die Schaffung 
von Nahrungsquellen. Wer in seinem Gar-
ten oder auf dem Balkon ein Blühangebot 
aus heimischen, möglichst mehrjährigen 
Pflanzen schafft und auch die ein oder 
andere „wilde Ecke“ zulässt, kann vieles 
bewirken. 
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Deutsches Rotes Kreuz   
„Nicht	nur	während	der	Corona-Pandemie, 
brauchen	Sie	uns,	und	wir	brauchen	Sie.	 
Gemeinsam	meistern	wir	alles-	das	 ist	unsere	
Devise.	 
Vor,	während	und	nach	der	Krise.“   
Fördernde Mitglieder sind für uns in dieser 
Zeit unverzichtbar. 
Werden Sie Mitglied und nutzen Sie viele 
Vorteile:  
•	 Reisen ohne Risiko- Wir helfen immer 

und überall! 
 Reiserückholung
•	 Rotkreuzkurs 
  Mitglieder können einen Erste-Hilfe 

Lehrgang kostenlos besuchen.
•	 Haus-Notruf 
  Bei Einrichtung eines Haus- Notruf Ge-

rätes erlassen wir Mitgliedern die ein-
malige Anschlussgebühr von 25 Euro. 

  
Schon ab 24 Euro im Jahr und pro Haushalt 
können Sie das wichtige, ehrenamtliche 
und soziale Engagement unterstützen und 
gleichzeitig von den vielen Vorteilen profi-
tieren. 
  
Werden Sie Mitglied- helfen Sie uns! 
  
DRK Kreisverband Tuttlingen e.V. 
Frau Margarete Braun 
Tel. 07461-178716 
Margarete.Braun@drk-tut.de 
  
  
Kita am Leutenberg über-
bringt Osterpakete    
Die Erzieherinnen der Kita am Leutenberg 
des Klinikum Landkreis Tuttlingen haben 
für die Kinder, die momentan die Kita nicht 
besuchen können, ein kleines Osterpaket 
erstellt. 
Darin befinden sich ein Osternest vom 
Osterhasen sowie kleine Angebote zum 
kreativen Gestalten für Zuhause. „Wir Er-
zieherinnen möchten damit vor allem 
den Kindern Freude bereiten, den Kontakt 
zwischen der Kita und den Kindern auf-
rechterhalten und die Eltern mit Ideen für 
Zuhause unterstützen“, so Franziska Mink, 
stellvertretende Leitung der klinikeigenen Kita. 
Die Osterpakete wurden am vergange-
nen Freitag zur Abholung vor dem Kinder-
garten bereitgestellt, so hatte jede Fami-
lie die Möglichkeit, ihr Paket abzuholen. 
„Das Angebot wurde mit großer Begeiste-
rung und Dankbarkeit entgegengenom-
men“, berichtet Franziska Mink. 

Förderprogramm „Wohnungs-
bau BW 2020/2021“ ist zum  
1. April 2020 mit weiter ver-
besserten Förderkonditionen 
an den Start gegangen 
Das Förderprogramm „Wohnungsbau BW 
2020/2021“ ist zum 1. April 2020 in Kraft ge-
treten. „Gemeinsam mit den Experten der 
Wohnraum-Allianz konnten wir neue Im-
pulse identifizieren, um unsere Wohnraum-
förderung noch attraktiver zu machen und 
neue wichtige Anreize zu setzen. Zugleich 
tragen wir damit aktuellen Entwicklungen 
und zentralen gesellschaftlichen Herausfor-
derungen Rechnung“, sagte Wohnungsbau-
ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut heu-
te (31. März). „Mit rund 250 Millionen Euro 
investieren wir auch weiterhin so viel in den 
sozialen Wohnungsbau wie seit Mitte der 
1990er-Jahre nicht mehr. Ich bin überzeugt, 
dass wir unserem Ziel, ausreichend bezahl-
baren Wohnraum zu schaffen, so Schritt für 
Schritt näherkommen.“ 
„Im vergangenen Jahr hatten wir so viele 
Anträge für neu gebaute Sozial-Mietwoh-
nungen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. 
Unsere Arbeit trägt also Früchte, denn da-
mit wirken wir nicht nur dem Abschmelzen 
des Sozialwohnungsbestands erfolgreich 
entgegen, sondern können künftig wieder 
zusätzliche Sozialwohnungen schaffen. Mit 
dem neuen Förderprogramm und seinen 
nochmals attraktiveren Konditionen wollen 
wir den sozialen Wohnungsbau noch weiter 
voranbringen“, so Hoffmeister-Kraut. 
Ein zentraler Punkt des neuen Programms 
ist die verbindliche Festlegung des Ener-
gieeffizienzhaus-Standards KfW 55 für alle 
neuen Vorhaben. Damit setzen wir auch im 
sozialen Mietwohnungsbau klar auf mehr 
Klimaschutz. „Der Klimaschutz ist die zent-
rale Herausforderung unserer Gesellschaft 
und unserer Zeit. Klimaneutraler Wohnungs-
bau ist wirtschaftlich und sozial. Denn in 
den letzten Jahren sind gerade auch die Ne-
benkosten stark angestiegen“, so Hoffmeis-
ter-Kraut. „Dies treffe vor allem Menschen 
mit niedrigem Einkommen. Um die gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe des Klimaschut-
zes mit der Schaffung bezahlbaren Wohn-
raums zu verzahnen, wollen wir gerade auch 
im sozialen Wohnungsbau künftig auf noch 
mehr Energieeffizienz achten.“ Dabei sei es 
aber wichtig, im Blick zu behalten, dass Kli-
maschutz nicht zu Lasten des sozialen Miet-
wohnungsbaus gehe. Deshalb gebe es die 
Möglichkeit, eine Befreiung von dieser Ver-
pflichtung zu beantragen – in den Fällen, in 
denen der Investor nachweisen kann, dass 
die Mehrkosten 150 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche überschreiten und die Maßnah-
men damit unverhältnismäßig wären. 
Bei der sozialen Mietwohnraumförderung 
ist eine wichtige Neuerung die Festan-
teilsfinanzierung, dank der die Förderung 
künftig markzinsunabhängig erfolgt. Statt-
dessen werde die Förderung in diesem 
wichtigen Bereich künftig prozentual fest-
geschrieben. Dies mache die Förderung in 
der anhaltenden Niedrigzinsphase deutlich 
attraktiver, führte die Ministerin aus. Auch 
eine Erhöhung der berücksichtigungsfä-

higen Baukosten von 3.000 auf 3.500 Euro 
je Quadratmeter Wohnfläche bei der Miet-
wohnraumförderung wird mit dem neuen 
Programm umgesetzt. „Durch die rasant 
gestiegenen Baukosten wird der Neubau so-
zial gebundener Mietwohnungen vielerorts 
zunehmend schwieriger. Im Ergebnis geht 
der dringend benötigte Neubau von bezahl-
baren Wohnungen nur schleppend voran. 
Denn nicht nur die Baukosten, sondern auch 
die Grundstückspreise steigen kontinuier-
lich“, so die Ministerin. „Durch die Erhöhung 
der förderfähigen Baukosten erhoffen wir 
uns einen weiteren Schub im sozialen Woh-
nungsbau.“ 
Das Förderprogramm beinhaltet zudem 
eine neue Förderlinie für Unternehmen, die 
für ihre Beschäftigten preiswerte Wohnun-
gen bauen. „Das Thema Wohnraum spielt 
bei der Gewinnung und Sicherung von 
Fachkräften eine immer wichtigere Rolle – 
gerade bei Mitarbeitern mit mittlerem Ein-
kommen, die am Wohnungsmarkt konkur-
rieren müssen“, sagte Hoffmeister-Kraut. Mit 
der neuen Förderlinie „Mitarbeiterwohnen“ 
wolle man die Unternehmen gezielt bei der 
Anwerbung von Fachkräften unterstützen. 
„Damit gehen wir einmal mehr neue Wege 
bei der Wohnraumförderung. Denn wir sind 
das bisher einzige Bundesland mit einem 
solchen Förderangebot.“ Bei den geförder-
ten Wohnungen handelt es sich ebenfalls 
um sozial gebundenen Wohnraum, wes-
halb der Bezug dieser Wohnungen einen 
Wohnberechtigungsschein erfordert. Die 
gesetzliche Grundlage für die neue Förder-
linie wird derzeit im Zuge der Novellierung 
des Landeswohnraumförderungs-gesetzes 
geschaffen. Sobald dieses verabschiedet ist 
– voraussichtlich vor der Sommerpause –, 
kann die Förderung für Mitarbeiterwohnen 
beantragt werden.  
Auch bei der Eigentumsförderung bietet 
das Land weiterhin attraktive Förderkonditi-
onen. Im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern sei die Wohneigentumsquote in 
Deutschland unterdurchschnittlich. „Dabei 
sind die eigenen vier Wände immer noch 
die beste Altersvorsorge“, betonte die Mi-
nisterin. „Wir wollen gerade auch Menschen 
mit relativ niedrigerem Einkommen beim 
Neubau oder Erwerb von Bestandsimmo-
bilien unterstützen und bieten im neuen 
Programm dafür zinslose Darlehen.“ Förder-
darlehen mit 15-jähriger Zinsbindung und 
15-jähriger Zinsvergünstigung werden im 
Zins künftig auf 0,0 Prozent p. a. verbilligt, 
sodass die aus den Bau- bzw. Erwerbsprei-
sen erwachsende finanzielle Belastung re-
duziert wird. Außerdem gelten künftig die 
gleichen Konditionen für den Bau neuen 
Eigentums und den Erwerb eines bereits be-
stehenden Objekts.  
„Wir haben unser neues Wohnraumförder-
programm ganz gezielt an den Zukunfts-
herausforderungen ausgerichtet. Wir sind 
überzeugt, dass wir mit diesen Neuerungen 
nach der positiven Bilanz des vergangenen 
Förderjahres die Antragszahlen noch einmal 
weiter nach oben treiben können“, so Hoff-
meister-Kraut. 
 

Ende des redaktionellen Teils



Holzschuppen/Streuobstwiese/Agrartfläche
für Streuobstwiese in Neuhausen 

zu kaufen gesucht. Tel. 0151-52649264 

Suche Haus gerne auch älter 
oder Baugrundstück

in Ortsrandlage oder außerhalb von 88637 Buchheim.
Tel.: 0177 - 8 47 01 04, Mail: suchehausodergrundstueck@web.de 

Zerspanungsmechaniker/in
und Maschinenbediener/in

Wir suchen zum sofortigen Eintritt

1 Maschinenbediener/in
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
- Bedienen von CNC-Langdrehautomaten der Marken Star und Nexturn
- Bedienen von CNC-Kurzdrehautomaten der Marke Doosan
- Werkzeuge wechseln, Teile messen, Maschinen korrigieren

1 Einrichter/in für CNC-Langdrehautomaten 
Star und Nexturn sowie
für CNC-Kurzdrehautomaten Doosan

Ihr Aufgabengebiet umfasst:
- Programmieren und Einrichten von CNC Drehteilen (Fanuc Steuerung 2 Kanal)
Optimieren der Fertigungsabläufe

- Messen und kontrollieren während des Produktionsvorganges

Bitte schicken Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Lohn- oder Gehaltsvorstellung
per Email oder Post an folgende Adresse:

MAD Schwarz GmbH & Co. KG
Geschäftsleitung
Thennenbühlstr. 3 • 78600 Kolbingen • Tel. 07463 / 995 14 46
Email: jobs@mad-schwarz.de •  Homepage: www.diedrehteilemanufaktur.de

MAD Schwarz GmbH u. Co KG.
Thennenbühlstr. 3
78600 Kolbingen

4 Sommerreifen auf 4 Lochalufelgen neuwertig  
Gr.: 185/65-15 

für Dacia Sandero/Logan 1+2 zu verkaufen, VHB: 160,- Euro. 

Tel. 07461/12389 

Angebot zum Wochenende:
Schweinehals-Braten                        100 g  1,09 €
Pizzafleischkäse                                     100 g  1,19 €
Paprikalyoner                                            100 g  1,19 €
Hausmacher Leberwurst                100 g  0,99 €
Heute:  ab 900 Uhr:   Kesselfleisch 
             ab 1600 Uhr:  Schnitzel, Cordon bleu, 
                                   Fleischküchle, Grillbauch
                                   Hähnchenkeulen, Fleischkäse 

Irndorf • Johannesstraße 3 
EU-Zertifizierter Schlachtbetrieb

Tel. 07466-2 65 • Fax 07466-15 73 • Mobiltelefon 0171-9 14 77 94 

Metzgerei Rainer Steidle

Fleisch u. Wurst-Qualität erster Güte



Enten - Gänse - Puten und Mast bitte vorbestellen!
Worndorf, Rath., 14.00 Uhr, Buchheim Rath., 14.15 Uhr, Irndorf, Molke, 17.00 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte • 05244/89 14 • www.gefluegelzucht-schulte.de

Gr. Geflügelverkauf am Di., 21.04. und 19.05.2020

„Nicht nur während 
der Corona-Pandemie
brauchen Sie uns, 
und wir brauchen Sie.

Gemeinsam meistern
wir alles - das ist unsere 
Devise,

vor, während und nach
dieser Krise.“

Jede(r) Einzelne zählt. Jetzt.
Werden Sie Fördermitglied

Deutsches Rotes Kreuz Oder Spenden Sie
Kreisverband Tuttlingen e.V.
Frau Margarete Braun KSK Tuttlingen
Tel. 07461 1787-16 Kennwort.: „Corona“
Margarete. Braun@drk-tut.de IBAN: DE03 6435 0070 0000 15882
www.drk-tut.de SOLADES1TUT


